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Vor der Zurruhesetzung einer schwerbehinderten Person oder einer gleichgestellten Person 
ist die SBV anzuhören. 
Die unterbliebene Anhörung bewirkt die Rechtswidrigkeit der Zurruhesetzung. 
 
Interessant ist, dass die Anhörung der SBV auch dann erforderlich ist, wenn der Antrag auf 
Feststellung der Schwerbehinderung oder der Antrag auf Gleichstellung gestellt ist, aber 
noch kein Feststellungsbescheid vorliegt (s.u. 25).  
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